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Reparationsleistungen nach dem Zweiten Weltkrieg 

In welcher Höhe wurden Reparationen von den westlichen Besatzungs-
zonen und der Bundesrepublik Deutschland entsprechend den Verträ-
gen von Jalta und Potsdam an die westlichen Alliierten geleistet? 

Die Vereinbarungen von Jalta und die richtigerweise als Mittei-
lung über die Drei-Mächte-Konferenz von Potsdam zu bezeich-
nende Verlautbarung enthalten keine betragsmäßigen Festlegun-
gen der von Deutschland geforderten Reparationen. Der gesamte 
Wert der von den Siegermächten in den ersten Nachkriegsjahren 
in unmittelbarem Zugriff genommenen Vermögenswerte sowie 
anderer deutscher Leistungen ist niemals festgestellt worden und 
nach Lage der Dinge auch nicht mehr zu ermitteln. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministers der Finanzen vom 
11. Februar 1993 übermittelt. 
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